




Fazit: Bei konsequenter Umsetzung des 
Projektkonzeptes und einer intensiven 
Öffentlichkeitsarbeit sind die genannten 
Projektziele erreichbar. Mit dem Konzept 
„3beine“ steht somit ein mobiles und kos-
tengünstiges Instrument zur Bekämpfung 
von Wildunfällen zur Verfügung. Insbeson-
dere im Hinblick auf den zu erwartenden 
weiteren Anstieg bei der Produktion von 
„Bioenergiemasse“, z. B. Mais für Biogas-
anlagen, könnte es flächendeckend zum 
Einsatz kommen.

„Minimierung von Wildunfällen im 
Landkreis Gotha“
Im Kreis Gotha ereignen sich jährlich 
durchschnittlich rund 320 Verkehrsunfälle 
mit Wildtieren. Allein im Jahr 2010 gab es 
sechs verletzte Personen und Sachschä-
den von über 400.000 Euro (registrierte 
Unfälle). Die Dunkelziffer ist schätzungs-
weise doppelt so hoch. Das gemeinsame 
Projekt der Thüringer Landesanstalt für 
Wald, Jagd und Fischerei sowie der Kreis-
jägerschaft Gotha e. V. hat die langfristige 
Minimierung der Wildunfälle im Kreisgebiet 
Gotha zum Ziel.

Die Durchführung dieses Projektes steht 
unter der Leitung der Thüringer Landesan-
stalt für Wald, Jagd und Fischerei Gotha, 
Referat Wildbewirtschaftung/Fischerei.

Die erste großflächige Installation von 
Duftzäunen soll in Thüringen die Zahl der 
Wildunfälle deutlich minimieren.
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Im Rahmen eines von der Kreisjägerschaft 
Gotha e.V. initiierten Projektes zur Mini-
mierung von Wildunfällen im Landkreis 
Gotha ist die Strecke Ohrdruf – Crawinkel 
(B 88) für die Umsetzung ausgewählt 
worden.

Dazu hat am 13.04.2011 Thüringens 
Forstminister Jürgen Reinholz an der Un-
fallschwerpunktstrecke der B 88 zwischen 
Ohrdruf und Crawinkel die neue Technik, 
bestehend aus Wildwarnreflektoren, ein-
geweiht. Entlang einer Strecke von 1.300 
Metern im Freilandbereich werden Halb-
kreisreflektoren und auf 2.200 Meter im 
Waldbereich Duftzäune angebracht. 

Zusätzlich wollen die Jäger im Kreis Gotha 
noch im Frühjahr an Wildunfallschwer-
punkten auf weiteren 20 Kilometern Straße 
Wildwarnreflektoren anbringen.



Einfluss auf das Wildverhalten
Duftzaun
Duftzäune sollen Tiere vom Queren einer 
Straße abhalten oder sie zumindest auf-
merksam machen. Tennisballgroße Duft-
depots werden entlang von Unfallschwer-
punkten angebracht. Die Haltbarkeit der 
Depots liegt je nach UV-Einstrahlung bei
3 bis 5 Jahren. Zur Erhaltung der Langzeit-
wirkung muss das Depot zweimal im Jahr 
(Frühjahr und Herbst) mit einem Duftzaun-
Konzentrat „nachgeimpft“ werden. Bei 
sehr großer Wilddichte und/oder großem 
Schwarzwild-Anteil, sollte das Konzentrat 
alle 2 bis 3 Monate angewendet werden.

Optischer Wildwarnreflektor
Wildwarnreflektoren werden an Stra-
ßenleitpfosten an der von der Straße 
abgewandeten Seite angebracht. Das 
Scheinwerferlicht eines herannahenden 
Fahrzeuges wird bei Dämmerung oder 
Nacht durch die Wildwarnreflektoren in 
das Gelände seitlich der Straße umge-
lenkt. Für den Fahrzeugführer besteht kei-
ne Blendgefahr. Es entsteht ein optischer 
Warnzaun, der nur in Funktion tritt, wenn 
sich ein Fahrzeug nähert.

Die Lichtreize sollen Wild kurzfristig vom 
Überqueren der Straße abhalten.

Akustischer Wildwarner
Akustische Wildwarner werden einzeln 
oder in Kombination mit den optischen 
Wildwarnreflektoren (dann oberhalb) an 
Straßenleitpfosten an der von der Straße 
abgewandeten Seite angebracht. Als Er-
gänzung zum optischen Wildwarnreflektor 
wird neben dem Seh- auch der Gehörsinn 
des Wildes angesprochen. Der natürliche 
Lebens- und Bewegungsraum von Wild 
wird nicht eingeengt.

Das Scheinwerferlicht löst ein akustisches 
Signal aus. Die akustischen Signale sollen 
das Wild kurzfristig vom Überqueren der 
Straße abhalten.

Wildschutzzaun
Der Wildschutzzaun, auch Wildzaun 
genannt, besteht aus verknoteten Drähten 
mit rechteckigen Maschen, welche von 
oben nach unten immer enger werden. 
Eingesetzt wird der Zaun vorwiegend an 
Autobahnen und Bundesstraßen zum 
Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Wildun-
fällen. Andere Bezeichnungen für diesen 
Zaun sind u. a. Knotengeflecht, Forstge-

flecht, Wildgatter, Weidezaun, Viehzaun 
oder Schafgeflecht.

Einfluss auf den Fahrzeugführer
Radar-Wildwarndisplay
Durch den Einsatz eines Radar-Warndis-
plays im Gebiet eines Wildunfallschwer-
punktes sollen die Verkehrsteilnehmer 
dazu bewegt werden, ihre Geschwindig-
keit zu reduzieren, um das Risiko eines 
Wildunfalls zu verhindern. Das Wildwarn-
display ist ausgeschaltet (Ausgangssitu-
ation). Per Radar erfolgt die Geschwin-
digkeitsmessung der Fahrzeuge. Sollte 
der Verkehrsteilnehmer die eingestellte 
Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten 
bleibt das LED Display aus. Ergibt die Ge-
schwindigkeitsmessung eine Überschrei-
tung, geht das LED Display an. Dazu wird 
die Geschwindigkeitsbeschränkung für 
ca. 1 Sekunde angezeigt, anschließend 
kommt die Anzeige „Vorsicht Wild“ inkl. 
Wildzeichen ebenfalls für 1 Sekunde. Soll-
te die erneute Geschwindigkeitsmessung 
wieder eine Überschreitung der einge-
stellten Höchstgeschwindigkeit ergeben, 
wiederholt das Wildwarndisplay die vorher 
beschriebene Sequenz.

Das Wildwarndisplay wird nur dann aus-
gelöst, wenn das herannahende Fahrzeug 
die eingestellte Höchstgeschwindigkeit 
überschreitet (Nachteil: auch bei Abwe-
senheit von Wild).
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Lösungen der Industrie



Bei Kleintieren nicht ausweichen!
Der Fahrer sollte beim Abwägen zwischen 
den Alternativen Ausweichen, Bremsen 
und Zusammenstoß mit Wild berück-
sichtigen, dass seine Entscheidung auch 
schwerwiegende Konsequenzen für den 
entgegenkommenden und nachfolgenden 
Verkehr sowie für die Mitfahrer im eige-
nen Fahrzeug haben kann. Eine Gefähr-
dung ist bei einem Ausweichmanöver für 
Insassen und Fahrzeug weitaus höher als 
der Zusammenprall mit Kleintieren. Die 
Versicherung muss den Schaden nicht 
ersetzen. (AZ: 8 U 1477/99 vom 29. Juni 
1999).
Quelle: www.kostenlose-urteile.de

Bei einem Wildunfall muss es grundsätz-
lich zu einem Zusammenstoß zwischen 
fahrendem Auto und Wild gekommen 
sein. Wer hingegen ausweicht und infolge-
dessen von der Fahrbahn abkommt oder 
gegen einen Baum prallt, riskiert seinen 
Versicherungsschutz. Besonders wenn es 
für den Vorfall keine Zeugen gibt. Schwie-
rig ist es, wenn der PKW beschädigt 
wurde, weil der Fahrer einem Tier ausge-
wichen ist, aber keine Spuren am Auto zu 
erkennen sind. Liegt nur die eigene Aussa-
ge des Geschädigten vor, muss dieser laut 
Urteil des OLG Düsseldorf den Schaden 
möglicherweise selbst tragen
(AZ: 4 U 99/99 vom 2. Mai 2003). Quelle: dejure.org
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Strafen

Wild niemals mitnehmen! Wer Wild mit-
nimmt, macht sich der Wilderei schuldig. 
Wilderei wird mit Geld- oder Haftstrafe bis 
hin zur Beschlagnahme des Fahrzeugs 
geahndet!

Urteile

Sind Schäden durch Ausweichmanöver 
versichert?
Weicht ein Autofahrer einem Tier aus, um 
einen Zusammenstoß zu vermeiden, so 
sind die Folgeschäden grundsätzlich nicht 
durch die Teilkaskoversicherung gedeckt. 
Ein Ausweichmanöver als „Rettungsmaß-
nahme” kann jedoch versichert sein. Damit 
ist nicht die Rettung des Tieres, sondern 
vielmehr die Vermeidung eines Schadens 
am Auto gemeint. Kommt es dabei zum 
Unfall, kann der Autofahrer Schadenser-
satz vom Versicherungsträger verlangen. 
Dabei gilt: Der drohende Schaden muss 
stets größer sein als das freiwillig einge-
gangene Schadenrisiko (Bundesgerichts-
hof AZ IV ZR 276/02). Dies ist nur bei 
großen Tieren wie Reh oder Wildschwein 
der Fall. Ein Ausweichmanöver vor einem 
Hasen gilt nicht als Rettungsmaßnahme – 
der Fahrer geht bei der Teilkaskoversiche-
rung leer aus (Bundesgerichtshof AZ 1V 
ZR 321/95). Quelle: dejure.org

Strafen und Urteile



„Wildschadenklausel“
„Die Wildschadenklausel ist ein versicher-
tes Risiko in der Teilkaskoversicherung (§ 
12 (1) I d AKB). Voraussetzungen für den 
Eintritt der Versicherung sind danach:
l	 das Fahrzeug muss sich in
	 Bewegung befinden
l	 es muss sich um Haarwild i. S. 
	 von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundes-
	 jagdgesetzes (BJadgG) handeln 
	 und
l	 nach Entscheidungen des OLG 
	 München (Urteil vom 31.01.1986, 
	 Az. 10 U 4630/85, VersR 1986, 
	 863) und LG München (Urteil 
	 vom 14.05.1992, Az. 27 O 
	 2987/92) muss eine typische 
	 Wildgefahr vorliegen. Dazu
	 gehört nach deren Auffassung 
	 nicht das Liegen von getötetem 
	 oder aus sonstigen Gründen 
	 bewegungslosem Haarwild auf 
	 der Fahrbahn. Eine Kollision 
	 damit fällt dementsprechend 
	 nicht unter die Teilkaskover-
	 sicherung“.

Auszug aus Bundesjagdgesetzes
(BJadgG)
§ 2 Tierarten
(1) Tierarten, die dem Jagdrecht unter-
liegen, sind:
1. Haarwild:
Wisent (Bison bonasus L.),
Elchwild (Alces alces L.),
Rotwild (Cervus elaphus L.),
Damwild (Dama dama L.),
Sikawild (Cervus nippon TEMMINCK),
Rehwild (Capreolus capreolus L.),
Gamswild (Rupicapra rupicapra L.),
Steinwild (Capra ibex L.),
Muffelwild (Ovis ammon musimon
PALLAS),
Schwarzwild (Sus scrofa L.),
Feldhase (Lepus europaeus PALLAS),
Schneehase (Lepus timidus L.),
Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus L.),
Murmeltier (Marmota marmota L.),
Wildkatze (Felis silvestris SCHREBER),
Luchs (Lynx lynx L.),
Fuchs (Vulpes vulpes L.),
Steinmarder (Martes foina ERXLEBEN),
Baummarder (Martes martes L.),
Iltis (Mustela putorius L.),
Hermelin (Mustela erminea L.),
Mauswiesel (Mustela nivalis L.),
Dachs (Meles meles L.),
Fischotter (Lutra lutra L.),
Seehund (Phoca vitulina L.);

Auszug aus der Straßenverkehrs-
Ordnung § 34 StVO Unfall.
(1) Nach einem Verkehrsunfall hat jeder 
Beteiligte

1.	unverzüglich zu halten,
2.	den Verkehr zu sichern und bei gering-
fügigem Schaden unverzüglich beiseite zu 
fahren,
3.	sich über die Unfallfolgen zu vergewis-
sern,
4.	Verletzten zu helfen (§ 323c des Straf-
gesetzbuches),
5.	anderen am Unfallort anwesenden Be-
teiligten und Geschädigten
a.	anzugeben, dass er am Unfall beteiligt 
war und
b.	auf Verlangen seinen Namen und seine 
Anschrift anzugeben sowie ihnen Führer-
schein und Fahrzeugschein vorzuweisen 
und nach bestem Wissen Angaben über 
seine Haftpflichtversicherung zu machen,
6.	
a.	solange am Unfallort zu bleiben, bis er 
zugunsten der anderen Beteiligten und 
der Geschädigten die Feststellung seiner 
Person, seines Fahrzeuges und der Art 
seiner Beteiligung durch seine Anwesen-
heit ermöglicht hat oder
b.	eine nach den Umständen angemesse-
ne Zeit zu warten und am Unfallort Na-
men und Anschrift zu hinterlassen, wenn 
niemand bereit war, die Feststellung zu 
treffen,
7.	unverzüglich die Feststellungen nach-
träglich zu ermöglichen, wenn er sich 
berechtigt, entschuldigt oder nach Ablauf 
der Wartefrist (Nummer 6 Buchstabe b) 
vom Unfallort entfernt hat. Dazu hat er 
mindestens den Berechtigten (Nummer 6 
Buchstabe a) oder einer nahe gelegenen 
Polizeidienststelle mitzuteilen, dass er 
am Unfall beteiligt gewesen ist, und seine 
Anschrift, seinen Aufenthalt sowie das 
Kennzeichen und den Standort seines 
Fahrzeugs anzugeben und dieses zur un-
verzüglichen Feststellungen für eine ihm 
zumutbare Zeit zur Verfügung zu halten. 

(2) Beteiligt an einem Verkehrsunfall ist 
jeder, dessen Verhalten nach den Umstän-
den zum Unfall beigetragen haben kann.

(3) Unfallspuren dürfen nicht beseitigt 
werden, bevor die notwendigen Feststel-
lungen getroffen worden sind.
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Anhang



Wildunfall - Bescheinigung
ZUR VORLAGE BEI DER KFZ-VERSICHERUNG

A. Vom Jagdausübungsberechtigten oder
     seinem Vertreter auszufüllen:

B. Vom Versicherungsnehmer/Fahrer
     auszufüllen:

1.  Kennzeichen des beschädigten Fahrzeuges:

2.  Wildart:

3.  Aufprallstelle des Wildes gegen das Fahrzeug (z.B. Kotflügel
     vorne rechts):

4.  An der Aufprallstelle wurde von mir am Fahrzeug festge-
     stellt:

     Schweiß:
     Haare:
     Beschädigung:

5.  Das Wild wurde getötet:

6.  Das Wild wurde verletzt:

7.  Das verletzte Wild kam auf der Nachsuche zur Strecke:

8.  Der Unterzeichnende hat das getötete/verletzte Wild selbst
     gesehen:

1.  Tag und Zeit des Unfalls:

2.  Fahrer des Unfallfahrzeugs :
     Vor- und Zuname:
     Straße:
     Wohnort:

3.  Unfallort/Straße:

4.  Marke und Typs des beschädigten Fahrzeugs:

5.  Zeugen, die den Zusammenprall mit dem Wild gesehen
     haben (z.B. Mitfahrer, andere Verkehrsteilnehmer):
     Vor- und Zuname:
     Straße:
     Wohnort:

6.  Wurde der Unfall der Polizei gemeldet?
     Polizeidienststelle:

7.  Unfallskizze (Verlauf der Straße, von wo kam das Wild, wo er-
     folgte der Zusammenprall, wohin flüchtete das Wild):

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich meine vorstehenden Angaben nach bestem Wissen richtig und vollständig gemacht
habe. Mir ist bekannt, dass die bewußte Abgabe unwahrer oder unvollständiger Angaben eine Bestrafung sowie Rückforderungs-
ansprüche der Versicherung zur Folge haben kann.

Ort                                                     Datum       Unterschrift - Jagdausübungsberechtigter/Vertreter

Ort                                                     Datum                              Unterschrift - Fahrer

Der Jagdausübungsberechtigte/sein Vertreter hat vom Fahrer für die Austellung dieser Bescheinigung einen Aufwendungsersatz
von                     Euro erhalten. Außerdem wurde ihm für die Fahrt zum Unfallort ein Fahrkostenersatz von 0,52 Euro je km gewährt.

Ort                                                     Datum                Unterschrift

ja nein entfällt

ja nein entfällt

ja nein

neinja

ja nein
ja nein
ja nein

Formular drucken



Elchtest
Als Elchtest (Fahrdynamik-Test) wurde 
in der Umgangssprache zunächst aus-
schließlich ein spezieller Test der Sei-
tenstabilität eines Pkw’s bezeichnet, der 
offiziell in Deutschland „Ausweichtest“ 
heißt. Mit hoher Geschwindigkeit wird un-
gebremst ein Spurwechsel nach links und, 
nach einer kurzen Geradeausstrecke, ein 
Spurwechsel nach rechts gefahren. Das 
Fahrzeug sollte dabei weder ausbrechen 
noch seitlich umkippen. Durch diesen Test 
soll das Ausweichen vor einem plötzlich 
auf die Straße tretenden Elch simuliert 
werden. Ein in Skandinavien durchaus 
realistisches Szenario. In Schweden hieß 
der Elchtest ursprünglich Kindertest.

Der Elchtest ist inzwischen ein genorm-
tes Fahrmanöver und Bestandteil der 
Erprobung der Fahreigenschaften neuer 
Fahrzeuge. Die Beschreibung des Tests 
erfolgte durch den VDA unter der Be-
zeichnung „VDA-Spurwechseltest“ und 
wurde dann in die internationale Norm ISO 
3888-2 übernommen. Mit einem speziellen 
Ladeaufsatz wird der Elchtest teilweise 
auch bei LKWs durchgeführt.
Quelle: Wikipedia

Polytrauma
Als Polytrauma bezeichnet man in der 
Medizin mehrere gleichzeitig geschehene 
Verletzungen verschiedener Körperregi-
onen, wobei mindestens eine Verletzung 
oder die Kombination mehrerer Verletzun-
gen lebensbedrohlich ist.

Jagdausübungsberechtigte
l	Eigenjagdrevierinhaber (Eigenjagd-
	 besitzer, die auf ihrem Grundeigentum 
	 die Jagd selbst ausüben)
l	 bestätigte Jagdaufseher
l	 angestellte Jäger (Berufsjäger)
l	 Inhaber entgeltlicher oder unentgelt-
	 licher Jagderlaubnisscheine, die in 
	 einem Jagdrevier regelmäßig (d. h. 
	 nicht nur einmalig oder als Jagdgast) 
	 die Jagd ausüben
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Glossar

Kontakt
Wenn Sie Anregungen oder Themenvor-
schläge haben, informieren Sie uns gerne 
per E-Mail, Post oder Telefon

Thomas Weißberg
Telefon (0 40) 41 24 24 45

Andrea Bömelburg
Telefon (0 40) 41 24 27 44

Oliver Jarmes
Telefon (0 40) 41 24 40 27

Dirk Krause-Borchers
Telefon (0 40) 41 24 27 52

Telefax (0 40) 41 24 24 24
schadenpraevention@signal-iduna.de
www.ratgeber-direkt.de

Postanschrift:
SIGNAL IDUNA Gruppe
spk-92305
Neue Rabenstraße 15-19
20354 Hamburg



SIGNAL IDUNA Gruppe
Hauptverwaltung Dortmund
Joseph-Scherer-Straße 3
44139 Dortmund
Telefon: (02 31) 1 35-0
Telefax: (02 31) 1 35-46 38

Hauptverwaltung Hamburg
Neue Rabenstraße 15 –19
20354 Hamburg
Telefon: (0 40) 41 24-0
Telefax: (0 40) 41 24-29 58

Internet: www.signal-iduna.de
E-Mail: info@signal-iduna.de

3735201 Sep11

Gut zu wissen, dass es SIGNAL IDUNA gibt.

Immer für Sie da:
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SIGNAL IDUNA Ratgeber

Wildunfälle – Wild kennt keine
Verkehrszeichen


